Die Vergabe von Mitteln des NRW Landesbüros Freie Kultur  erfolgt auf der Grundlage nachfolgender Vergaberichtlinien:
1.
Anträge können gestellt werden von natürlichen oder juristischen Personen, die in 
der Regel nachweislich ihren künstlerischen Arbeitsschwerpunkt seit mindestens 2 
Jahren in NRW haben.
2.

Voraussetzung der Förderung ist ein entscheidungsreifer Antrag. Anträge können 
nur bearbeitet werden, wenn sie die im Abschnitt „Antragstellung“ beschriebenen 
Voraussetzungen erfüllen. Die Geschäftsstelle hat auf die Erfüllung dieser 
Voraussetzungen zu achten. Im Einzelfall ist eine Beratung der Antragsteller durch 
die Geschäftsstelle möglich.
3.

Über die Förderung entscheidet das Kuratorium des NRW Landesbüros Freie 
Kultur. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Geschäftsstelle teilt die 
Entscheidungen des Kuratoriums den Antragstellern ohne Begründung mit.
4.

Antragsfristen

Die Antragsfristen sind verbindlich. Sie werden vom Kuratorium festgelegt.

Anträge müssen bis zum 15. Dezember eingereicht werden. 

Es gilt das Datum des Poststempels.
5.
Beratung und Hilfe bei der Antragstellung
     
Antragsteller sollen rechtzeitig – in der Regel bis 2 Monate vor Antragschluss - 
eine Beratung durch das NRW Landesbüro Freie Kultur für die geplante 
Antragstellung in Anspruch nehmen. Vor der verbindlichen Antragsannahme kann 
das Büro zum persönlichen Beratungsgespräch bitten. 
6.

Antragstellung

Die Antragstellung an das NRW Landesbüro Freie Kultur erfolgt auf einem 
Antragsformular (wird von der Geschäftsstelle zur Verfügung gestellt). Das Antragsformular muss vollständig ausgefüllt werden. Bestimmte Angaben sind grundsätzlich erforderlich:
6.1.
Name, Anschrift, ggfls. Rechtsform des Antragstellers
6.2.
Beschreibung und Begründung des Projektes
6.3.
Finanzierungsplan (Einnahmen und Ausgaben)
6.4.
Zeitplan (Beginn und Abschluss des Projektes)
7.

Verwendung der Fördermittel und Verwendungsnachweis, Eigenanteil, 
Auszahlung


Die vom NRW Landesbüro Freie Kultur  bewilligten Mittel müssen entsprechend 
den allgemeinen Nebenbestimmungen zur Projektförderung (ANBest- P) 
verwendet werden. Die ANBest-P sind Bestandteil des Bewilligungsbescheides. Der 
Eigenanteil des Antragstellers muss mindestens 10% der Projektkosten betragen. 
Die Auszahlung erfolgt auf Anforderung. Der Verwendungsnachweis ist spätestens 
zwei Monate nach Abschluss des Projektes auf dem entsprechenden Vordruck 
vorzulegen.
8. 

Bei allen Veröffentlichungen (Plakate, Programmhefte, Dokumentationen, 
Pressemitteilungen), die im Zusammenhang mit dem geförderten Projekt stehen, 
ist an exponierter Stelle und allein stehend auf die Förderung nach folgendem 
Muster hinzuweisen: „gefördert durch das NRW Landesbüro Freie Kultur mit 
Mitteln des Ministerpräsidenten des Landes NRW.“ Außerdem müssen das NRW-Logo und das 
Landeswappen sowie des Logo des NRW Landesbüros Freie Kultur abgedruckt werden. (Muster als download oder über die Geschäftsstelle erhältlich)
9.
Die Arbeiten am Projekt dürfen vor dem Zeitpunkt der Bewilligung nicht begonnen 
worden sein. Das Projekt muss im Jahr der Bewilligung abgeschlossen sein.
